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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §23 Z1;

EStG 1988 §28;

Rechtssatz

Dass Einkünfte aus einer Vermietungstätigkeit allein dadurch schon rechtlich zu Einkünften aus Gewerbebetrieb

werden sollten, dass der Vermieter den Mietgegenstand zuvor selbst hergestellt hat, lässt sich aus dem Gesetz nicht

ableiten.
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